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	 T 352/88 

Sachverhalt und Antrãge 

Auf die an 20. Mai 1983 angeineldete und am 18. Januar 1984 

veröffentiichte europäische Patentanrneidung 

Nr. 83 104 995.2 wurde am 10. Dezember 1986 das 

europäische Patent Nr. 0 098 378 erteilt. 

Ein von der Firma Friedrich Grohe Armaturenfabrik GinbH & 
Co. eingelegter, auf den Einspruchsgrund Art. iOOa) EPU 

(marigeinde Patentfahigkeit) gestutzter Einspruch wurde von 

der Einspruchsabteilung mit Entscheidung voin 24. Juni 1988 

zuruckgewiesen. 

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführeriri 
(Einsprechende) unter gleichzeitiger Bezahiung der 

Beschwerdegebuhr am 21. Juli 1988 Beschwerde eingelegt. 

Die Beschwerdebegründung wurde am 26. Oktober 1988 

eingereicht. 

Die Beschwerdeführerin nannte irn Einspruchsschriftsatz die 

Druckschriften 

Di: US-A-i 943 865 

DE-A-2 904 555 

US-A-4 263 940 

DE-A-i 600 781 

DE-A-i 650 382, 

und nach Abiauf der Einspruchsfrist noch die 

US-A-3 282 295. 

1111 Beschwerdeverfahren verwies sie noch zusàtzlich auf 

die 

DE-A-3 025 596 
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2 	 T 352/88 

und beantragte, die angefochtene EntscheidUflg aufzuheben 

und das Patent zu widerrufen. 

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte in der 

nünd1ichen Verhandlung vor der Kainner vom 5. Dezeinber 1989 

gemàl3 Hauptantrag, das Patent nit den Unterlagen der 

Patentschrift uriter Streichung des Wortes "inindestens" in 

der drittletzten Zeile des Anspruchs 1 und des Wortes 
"insbesondere" in der ersten Zeile des Anspruchs 3 
aufrechtzuerhalten. Geniäl3 Hilfsantrag wurde die Aufrecht-
erhaltung des Patents nit eiriein aus den Ansprüchen 1 und 4 

des Patents zusanunengesetzten, in der Verharidlung über-
reichten Anspruch 1 (unter Einschlul3 der zuin Hauptantrag 
beantragten Streichung) und den noch verbleibenden 
abhängigen Ansprüchen beantragt. 

Im Laufe des Beschwerdeverfahrens wurde in den Schrift-

sätzen der Beteiligten sowie in der rnündlichen Verharidlung 

un wesentlichen folgendes vorgetragen: 

VI.1 	Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, es sei deir 

Fachinann aligeinein bekannt, eines der PaBteile (Kolben, 

Zylinder) von Kolbenxnischventilen, insbes. den Zylinder, 
zum Zwecke einer besseren Abdichtung làngs zu schlitzeri. 

Es sei daher als naheliegend anzusehen, diese MaBnahme 
auch bei Verwendung von keramischeni Werkstoff für die 

Ventilpai3teile anzuwenden, uin die aus der Notwendigkeit 

von engen Toleranzen sich ergebenden Problerne bei 
bekannten, ungeschlitzten Kerainik-Kolbenxnischern nach D2 

zu verineiden. 

liii Laufe der xnündlichen Verhandlung stelite sie klar, daB 

ihr Vorbringen in der Beschwerdebegründung hinsichtlich 
der Beschwerdegebühr nicht als Antrag auf Ruckzahlung zu 

betrachten sei. 
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3 	 T 352/88 

VI.2 	Die Beschwerdegegnerin vertritt die auch in der ange- 

fochtenen Entscheidung wiedergegebene Auffassung, es körine 

von einem Fachmann nicht erwartet werden, die aus Dl 

bekannte Schlitzung des Ventilzylinders auch in Verbindung 

mit Keramikpa8teilen vorzuseheri, denn keramische 

Werkstoffe wiesen eine derart gro8e Sprödigkeit auf, daB 
auch bei Schlitzung keine Verbesserung der Dichtgüte 
vorauszusehen gewesen ware. liii ubrigen hätte die erhöhte 

Bruchgefahr bei einern geschlitzten Keramikzylinder einen 

Fachmann von dieser MaBnahine abgehalten, was durch die 

Druckschri ft 

D8: Lueger, Lexikon der Technik, Band 16, Lexikon der 

Verfahrenstechnik, vierte Auflage, Stuttgart 1970, 

S. 2102, 

gestutzt werde. Weiterhin bestehe seit langern ein Bedarf 

an kerainischen Steuerteilen für Kolbernnischer. un übrigen 

seien das in Anspruch 1 riach dem Hauptantrag und dern 
Hilfsantrag enthaltene Merkrnal hinsichtlich der Abdichtung 

des Schlitzes sowie das zusätzlich in Anspruch 1 nach dern 

Hilfsantrag aufgefuhrte Merkmal hinsichtlich der 

geometrischen Anordnung des Schlitzes aus keiner der.  

Eritgegenhaltungen bekannt. 

VII. 	Der Anspruch 1 nach dem Hauptantrag hat folgenderi 

Wortlaut: 

11 1. Sanitäres Wasserventil mit einem feststehenden 

Zylinder (1), weicher einen durchgehenden Schlitz (3) 

sowie mindestens eine WassereinlaBöffnung (4) aufweist und 

zur Aufnahme eines dreh- und/oder verschiebbaren Steuer-

kolbens (2) dient, wobei die aufeinanderliegenden Flãchen 

des Zylinders (1) und des Kolbens (2) als Dichtflächen 
ausgebildet sind und wobei inittels des Kolbens (2) die 
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4 	 T 352/88 

WassereinlaBäffnung (4) ganz oder teilweise absperrbar und 

mit einer WasserauslaBdffnung (5) in Verbindung bringbar 

ist, dadurchgekennzeichnet, daB der Zylinder (1) sowie 
der Kolben (2) aus einem keramischen Werkstoff bestehen 

und daB der Längsschlitz (3) un geöffneten Zustand des 

Ventils von dem Steuerkolben (2) dauernd abgedichtet 

ist." 

Der Anspruch 1 nach dein Hilfsantrag voin 5. Dezember 1989 

hat folgenden Wortlaut: 

' S i. Sanitäres Wasserventil mit einemn feststehenden 
Zylinder (1), welcher einen durchgehenden Schlitz (3) 
sowie WassereinlaBoffnungen (4) aufweist urid zur Aufnahine 

eines dreh- und/oder verschiebbaren Steuerkolbens (2) 

dient, wobei die aufeinanderliegenden Flächen des 

Zylinders (1) und des Kolbens (2) als Dichtflächen 

ausgebildet sirid und wobei mittels des Kolbens (2) die 
WassereinlaBöffnungen (4) ganz oder teilweise absperrbar 

und mit einer WasserauslaBdffnung (5) in Verbindung 
bringbar sirid, dadurch gekerinzeichnet, daB der Zylinder 

(1) sowie der Kolben (2) aus einem keramnischen Werkstoff 

bestehen, daB der durchgehende Längsschlitz (3) zwischen 

den EinlaBöfnungen (4) verläuft und die AuslaBäffnung (5) 

auf der dein Làngsschlitz (3) gegenuberliegenden Seite des 
Zylinders (1) vorgesehen ist, und daB der Längsschlitz (3) 

im geöffneten Zustand des Ventils von dem Steuerkolben (2) 

dauernd abgedichtet ist." 

VIII. Deni Anspruch 1 schlieBen sich die Ansprüche 2 - 10 des 
Patents (Hauptantrag) bzw. die Anspruche 2, 3 und 5 - 10 

des Patents (Hilfsantrag) an, wobei in beiden Fassungen im 

Anspruch 3 (Zeile 1) das Wort "insbesondere" gestrichen 

ist. 

00078 	 .. 



5 	 T 352/88 

Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

der Regel 64 EPU; sie ist daher zulässig. 

Die von der Kaminer, gestützt auf Art. 114 (1) EPU, von 

Amts wegen durchgeführte Ermittlung hinsichtliCh der Frage 

der Relevariz der verspätet genannten Druckschriften D6 und 

D7 hat ergeben, daB dieses Material dein Gegenstand des 

Anspruchs 1 (Hauptantrag und Hilfsantrag) weniger riahe 
konunt als das un Einspruchsverfahrefl genannte Material. 
Die Karnrner macht daher von ihrern Ermessensspielraullt geirtaB 

Art. 114 (2)EPU dahingehend Gebrauch, daB sie diese 

Druckschriften unberücksichtigt läBt. 

Hauptantrag 

3.1 	Gegen Anspruch 1 nach dem Hauptaritrag bestehen in forrnaler 

Hinsicht keine Bedenken. Die in ihm enthaltenen Merkntale 

sirid durch die ursprunglichen Anineldungsunterlagen 

gestützt (Art. 123 (2) EPU). Die Weglassung des un 
erteilten Anspruch 1 in der drittletzten Zeile erithaltenen 

Wortes "mindestens" stelit eine eindeutige Beschrärikung 

des Schutzuinfanges dar, so daB auch ein Einwarid gernáB' 

Art. 123 (3) EPU ausscheidet. Das gleiche gilt für das 

Weglassen des Wortes "insbesondere" in Anspruch 3. 

3.2 	Die Kainmer ist in Ubereinstimmung mit den Verfahrens- 

beteiligten der Auffassung, daB die zur Formulierung des 

Oberbegriffs des Anspruchs 1 verwendete Dl den nächst-
liegenden Stand der Technik darstelit, derin Dl zeigt im 

Gegensatz zu den weiteren Entgegenhaltungen D2 - D5 als 

einzige Druckschrift die Anordnung eines durchgehenden 

Schlitzes im Zylinder des Ventils, wàhrend bei D3 - D5 der 

Schlitz in einern innerhaib des Zylinders geführten 
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6 	 T 352/88 

Kolbenmantel angebracht ist und bei D2 in keinein der 
Ventilteile ein Schlitz vorgesehen ist. 

	

3.3 	Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich von 
deinjenigen geinäB Dl durch die un Kennzeichen des 

Anspruchs 1 aufgeführten Merkmale: 

daB der Zylinder (1) sowie der Kolben (2) aus einein 

kerainischen Werkstoff bestehen und 

daB der Längsschlitz (3) mi geäffneten Zustand des 

Ventils von dern Steuerkolben (2) dauernd abgedichtet 

ist. 

Bei der Fig. 10 von Dl ist der Schlitz 43' im Zylinder 38' 

zurnindest bei geöffneter oberer Auslal36ffnung nicht gegen 

den inrieren Druckraum 51 des Kolbens 50 abgedichtet. Sornit 

kann das obige Nerkinal (II) nicht als uninittelbar aus Dl 

bekannt gelten. 

	

3.4 	Aus 3.2 und 3.3 folgt uninittelbar die Neuheit des 

Gegenstandes nach Anspruch 1, so daB sich die Frage der 
Patentfähigkeit ganz auf die Frage der erfinderischen 

Tätigkeit einerigt. 

	

4. 	Die Prüfung dieser Frage durch die Kanuner hat folgendes 

ergeben: 

	

4.1 	Aus den Figuren 1-10 von Dl in Verbindung mit dem Text 

Seite 2, Zeilen 51-56; Seite 3, Zeilen 82-84 und 96-102 

ist kiar erkennbar, daB infolge der geschlitzten 

Zylinderbauweise die ansonsten üblichen, in der 

BeschreibungseinleitUng des angegriffenen Patents 

erwàhnten dynainischen Ringdichtungen zwischen den 

EinlaBöfffluflgefl 34, 35 mi Zylinder 38 und der Wandung des 

Ventilkolbens 50 nicht mehr nötig sind. Infolge der 
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Elastizitàt des geschlitzten Zylinders wird dieser durch 

die radialen Reaktionskräfte der statischen Dichtungs-

anordnung 39 und die hydraulischen Druckkräfte mit seinem 

Innenmantel gegen die AuBenwandung des Steuerkolbens 50 
gepreSt, so daB im Betriebszustand infolge der elastischen 
Anpressung des Zylinders ein durch Fertigungstoleranzen 

bedingter Spalt zwischen den Passungszylinderflächen 

verschwindet. 

Wie für einen Fachmann ohne weiteres ersichtlich ist, 

unterliegt das Ventil nach Dl aufgrund der metallischeti 

Ausbildung seiner PaBteile jedoch noch einem erhähten 
VerschleiB. Dies dürfte der Grund sein, waruin in Dl auf 

die Anordnung von dynamisch beanspruchten Dichtungs-

lippen, die mit dem Steuerkolben zusammenwirken, riicht 
verzichtet werden kann. un ubrigen 1st das aus Dl bekannte 

Ventil hinsichtlich der Gestaltung sowohi des Zylinders 

als auch der Dichtungsanordnung 39 relativ kompliziert. 

Auch dürften wegen des Fehlens von Ringdichtungeri im 

Bereich der Em- und AuslaBöffnungen Tropfleckagen nicht 

vóllig auszuschlieBen sein. 

4.2 	Ausgehend von Dl steilt sich nun die objektive Aufgabe, 
ein einfach aufgebautes und sicher wirkendes Kolbenventil 
zu erhalten, bei dem alle dynamischen Dichtungen zwischen 

Kolben und Zylinder entfallen können. 

Nun 1st bei dem Mischventil nach D2 die Verwendung von 

kerainischem Werkstoff für den (nichtgeschlitzteri) Zylinder 

(Buchse) 7 und den Kolben 8 bekannt, wobei aufgrund des 

kleinen Ausdehnungskoeffizienten von Keramik eine 
dichtungsfreie Bauweise erhalten wird. 

Andererseits erkennt ein mit der Fertigung desVentils 

nach D2 befaBter Fachinann ohne weiteres, daB sich 

zylindrische und hohlzylindrische keramische Passungs- 
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8 	 T 352/88 

bauteile nur schwer mit so engen Toleranzen sintern 
lassen, wie dies eine dichtungsfreie Passung erfordert. 

Es sind somit bei einem ungeschlitzten, nicht nachbear- 

beiteten Keramikventil die gleichen Probleme vorhanden wie 

bei inetallischen Ventilen, nàmlich: wie kann die 
Abdichtung trotz grober Toleranzen verbessert und soinit 

eine zusätzliche Dichtungsanordnung verrnieden werden? 

Hierfür bietet sich im Prinzip die Beibehaltung der 

konstruktiven Ldsung nach Dl init dem geschlitzten 

Ventilzylinder an. 

	

4.3 	Es stelit sich dabei lediglich die Frage, ob es für einen 
Fachinann fernliegend war, die VentilpaBteile auch bei 

einern geschlitzten Ventilzylinder in Keramik auszuführen. 

Die Beschwerdegegnerin macht hierzu, in Ubereinstimmung 

mit der durch die Beschwerde angegriffenen Entscheidung, 
geltend, von einern Durchschnittsfachmann könne selbst für 

den Fall, daB ihm die Wirkung von geschlitzten PaBteilen 

aus Metall oder Kunststoff bei Ventilen in Bezug auf die 

Erhohung der elastischen Anpre8kraft der Dichtflächen 
bewuBt 1st, riicht erwartet werden, den geschlitzten Teil 

in Keramik auszuführen. Aufgrund der Sprôdigkeit von 

Kerainik werde er geradezu abgeschreckt, bei Keramikpal3- 
teilen den Zylinder zu schlitzeri, da die Gefahr des 

Brechens bestehe. 

	

4.4 	Nach Ansicht der Kamxner ist davon auszugehen, daB es dein 

Fachinann bekannt 1st, daB Keramik in zunehmendem MaJ3e 

anstelle von Metall selbst in hochbeañspruchten 

Maschinenbauteilen wie Turbinenschaufeln und spanab-

hebenden Werkzeugen bis hin zu Knochenersatzwerkstoffen 

(in der Chirurgie am inenschlichen Korper) zum Einsatz 

kommt. Es steht hierbei auBer Zweifel, daB Keramik 

zumindest in gewissem Urnfang einer elastischen Verforinung 
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unterworfen werden kann. Ware dies nicht der Fall, dann 

könnten gerade die vorgenannten höchstbelasteten 

Anwendungen nicht stattfinden. Dem Fachrnann lag es daher 
nahe, Kerarnik urn seiner bei Scheibeninischventilen schon 
erprobten und bekannten Vorteile willen auch bei 

geschlitzten Kolbeninischventilen nach Di zurnindest 

versuchsweise in Betracht zu ziehen. Jedenfalls kann 

aufgrund der bekannten Verwendung von Kerarnik in weitaus 

kritischeren Anwendungsbereichen das Vorhandensein eines 
Vorurteils gegen die Verwendung von Kerarnik ausgeschlossen 

werden. Die Druckschrift D8 erwähnt lediglich ganz 

aligernein die Begrenzung der Anwendungsinäglichkeiten von 
Kerarnik infolge seiner Sprödigkeit und der rnangelnden 

Temperaturwechselbestäfldigkeit ohne hierzu Beispiele zu 
benennen. Da es sich bei der vorliegenden Anwendung nur urn 

geringfügige Verformungen und relativ geringe Temperatur-

veränderungen handelt, wird D8 nicht als Beweis für em 

Vorurteil gewertet. 

4.5 	Kolbeninischer mit geschlitztem Zylinder aus Metall und 

auch Kerainik-Scheibeninischventile sind zwar seit langein 
bekannt, hieraus allein läBt sich jedoch nach ständiger 

Rechtsprechung der Beschwerdekaininern (T 109/82, AB1. 1984, 

473, Pkt. 5.5 urid T 24/81, AB1. 1983, 133, Pkt. 16) rioch 

nicht der SchiuB ziehen, daB ein die erfinderische 

Tätigkeit stützendes, lange bestehendes Bedürfnis riach dern 

Gegenstand des Anspruchs 1 vorlag. 

Die Beschwerdeführerin und die Beschwerdegegnerin stimmen 
darin überein, daB die beanspruchte, allein auf das Ventil 

(ohne Betatigungsmechanisinus) bezogene Lösung deutlich 

höhere Herstellungskosten als die herkômmlichen 
inetallischen rnit Dichtungen versehenen Kolbeninischer oder 

die herköminlichen dichtungsfreien Keramik-Scheibeninischer 

verursachen. Es ist soinit nicht auszuschlieBen, daB die 

Fachweit grundsätzlich aus wirtschaftiichen Erwagungen 
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nicht daran interessiert war, die billigen abgedichteten 

MetallkolbenlnisCher durch KeramikkolbeninisCher zu 
ersetzen. Aul3erdem legt das langjährige Nebeneinander der 

zwei üblichen Lösungen für Mischventile, nàmlich der 
relativ billigen, jedoch mit gr68erein Wartungsaufwand 

behafteten und mit Dichtungen versehenen Kolbeninischer 

einerseits und der teueren aber nahezu wartungsfreien 
Keramikscheibeninischer andererseits, den SchluB nahe, daB 
die Fachwelt sich mit diesen im wesentlichen zufrieden-
stellenden Läsungen lange Zeit abgefunden hat. liii ubrigen 

gab das mit KeramikpaBteilen versehene, nicht gesch1itte 
Kolbeninischventil nach D2 der Fachwelt erst relativ kurz 
(Ca. vier Jahre) vor dem Prioritätstag eine erste 
Anregung, daB Keramik auch für Kolbenrnischer interessarit 

sein kdnnte. 

	

4.6 	Die Beschwerdegegnerin hat auch geltend gemacht, die ihrer 

Ansicht nach überraschende Verwendbarkeit eines 
geschlitZten Zylinders aus Keramik ergebe sich dadurch, 
daB das äuBere PaBteil des Ventils, d. h. der geschlitzte 
Zylinder, sich auf seinem gesamten Innenuinfang auf dem 

Kolben abstützen känne und somit der Bruchgefahr 
entgegenwirke. Dieser Effekt werde weiterhin noch durch 

den gr68eren Zylinderdurchmesser im Vergleich zurn 

Kolbendurchinesser unterstützt. 

Diese gunstige Wirkung mag zutreffen, jedoch verinag dies 

nichts zur Stützung von erfinderischer Tätigkeit 
beizutragen, denn diese Anordnung und ihre Wirkungen 

liegen auch bei dem Ventil nach Dl vor. 

	

4.7 	Zu einer bejahenden Beurteilung der erfinderischen 

Tàtigkeit gibt auch das in Anspruch 1 noch aufgeführte 

Merkznal, daB der Längsschlitz (3) un geäffneten Zustand 

des Ventils von dein Steuerkolben (2) dauernd abgedichtet 

ist, keinen AnlaB. Diese Vorkehrung bietet sich bei einer 

00078 	 . . 



11 	 T 352/88 

Anordnung des Schlitzes 43' nach Fig. 10 von Dl von selbst 
an, wenn anstelle von zwei AuslaBôffriungen (Dusche und 

Wasserhahn) nur ein Auslai3 (wie beim Anspruch 1) vorge-
sehen wird, und kann nur als eine logisch folgeride 

konstruktive NaBnahne angesehen werden. 

	

4.8 	Der Gegenstand nach Anspruch 1 (Hauptantrag) beruht 
demnach nicht auf einer erfinderischen Tàtigkeit (Art. 56 

EPU) und kann foiglich die Aufrechterhaltung des Patents 

nicht begründen. 

	

5. 	Hilfsantrag 

	

5.1 	Gegen den Anspruch 1 nach dein Hilfsantrag bestehen in 

forinaler Hinsicht ebenfalls keine Bedenken, nachdern dieser 

aus ether Zusartunenfassung der Merkrnale des geltenden 
Anspruchs 1 und des abhangigen Anspruchs 4 der Patent- 

schrift gebildet wurde und sornit zu einer weiteren 

Einschränkung des Schutzurnfanges führt. 

	

5.2 	Der Anspruch 1 nach dem Hilfsantrag unterscheidet sich vorn 

Anspruch 1 nach dern Hauptantrag durch 

die Beschrankung auf ei.n Mischventil mit zwei Wasser-

einlaBôffnungen (4) (anstelle von "rnindestens einer 

Wassereinla66ffnung") 

und durch das weiter einschränkende Merkxnal 

dai3 der durchgehende Längsschlitz (3) zwischen den 

WassereinlaBäffnungen (4) und gegenüber der 
Ausla86ffnung vorgesehen ist. 

	

5.3 	Nachdemn das Mischventil nach Dl ebenfalls zwei Wasserein- 

laBöffnungen aufweist, vgl. z. B. die linke und die rechte 

Of fnung im Zylinder 38' der Figur 10, und somit das 
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Merkmal (a) schon zeigt, verbleibt über das zuxn 
Hauptantrag Gesagte hinaus lediglich noch zu untersuchen, 

ob die unter (b) definierte Langsschlitzanordnung 
eventuell noch etwas Erfinderisches hinzufügt. 

In der Figur 10 von Dl ist der Schlitz 43' des Zylinders 
38' zwischen der rechten EinlaBöffnung und der in der 

Figur obenhiegenden AuslaBöffnungen vorgesehen. Wenn eine 

der beiden in Figur 10 gezeigten AuslaBöffnungen als über-
flüssig angesehen und weggelasseri wird, dann ist es riahe-

liegend, den Schlitz zwischen die beiden EinlaBôffnungen 
auf den der verbleibenden Auslal36ffnung gegenüberliegenden 
Zylinderbereich zu legen, denn nur diese Stelle liegt 
aul3erhalb des Uberdeckungsbereiches des wasserführenden 

verbindungskarials 51 un Steuerkolben 50. 

un übrigeri gelten die Gesichtspunkte, die für den Gegen-

stand des Anspruchs 1 nach deni Hauptantrag zur Frage der 
erfinderischen Tatigkeit angeführt sind, sinngem66 auch 

für den Gegenstand nach dein Anspruch 1 geniäB Hilfsantrag. 

	

5.4 	Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach deiii Hilfsantrag 

beruht deshaib ebenfalls nicht auf einer erfinderischen 

Tätigkeit (Art. 56 EPU). Dieser Anspruch hat daher 

eberifalls keinen Bestand. 

	

6. 	Die Ansprüche 2 bis 10 bzw. die gemäB Hilfsantrag noch 
verbleibenden Ansprüche 2, 3 und 5 bis 10 sind auf den 

nicht gewâhrbaren Anspruch 1 des Haupt- bzw. des Hilf s-

antrags zurückbezogen und teilen deren Rechtsschicksal. 

00078 	 . . 
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EntscheidUflgSfornlel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

 Das europäische Patent 0 098 378 wird widerrufen. 

/ 

/. 
Der Geschäftsstelleflbealflte / 	Der Vorsitzende: 

S. Fabiani  . F. Gumbel 

00078 ~~,40 A. 50 

rtv 1c.f.3c 


